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Verlustvortrag: Steuerbonus
für den Berufseinstieg

Wenn die steuerlich relevanten Ausgaben in 
einem Steuerjahr höher sind als die Einkünf-
te, entsteht ein Verlust. Dann kann beim Fi-
nanzamt zusammen mit der Steuererklärung 
der sogenannte „Antrag auf gesonderte Ver-
lustfeststellung“ eingereicht werden. Damit 
werden dem Finanzamt alle studienbedingten 
Ausgaben als Verluste angezeigt. Über die ge-
samte Studienzeit hinweg können durch die 
jährliche Abgabe einer Steuererklärung die-
se Werbungskosten als Verluste vorgetragen 
werden. Das Finanzamt summiert die Kosten 
auf und merkt sich diese. Wenn nach Beendi-
gung des Studiums der Einstieg ins Berufsle-
ben erfolgt, Einkommen erzielt wird und Steu-
ern gezahlt werden, werden die angehäuften 
Studienkosten steuerlich verrechnet. Das 
heißt: Das zu versteuernde Einkommen ver-
ringert sich um die Gesamtsumme der vorge-
tragenen Werbungskosten und es erfolgt eine 
Steuererstattung. Den Verlustvortrag könnte 
man damit auch als eine Art Steuerbonus für 
den Berufseinstieg bezeichnen. 

Erstausbildung versus 
Zweitausbildung 

Einen wichtigen Haken gibt es allerdings 
beim Verlustvortrag. Seit Jahren stritten 
sich Gesetzgeber und Rechtsprechung dar-
über, ob die Kosten für eine Erstausbildung 
ebenso unbegrenzt als Werbungskosten 
steuerlich absetzbar sind oder sein sollten 
wie die Kosten für eine Zweitausbildung. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) sah 2015 die 
Ungleichbehandlung zwischen Erst- und 
Zweitausbildung als verfassungswidrig an. 
Die abschließende Entscheidung darüber 
hat der BFH dem Bundesverfassungsge-
richt vorgelegt. Dieses hat 2019 ein enttäu-
schendes Urteil gefällt: es bestätigt, dass 
Erstausbildungen nur beschränkt als Son-
derausgaben abzugsfähig sind. Diese Un-
gleichbehandlung verstoße auch nicht gegen 
das Grundgesetz. Die Begründung ist nicht 
ganz leicht nachvollziehbar: Eine Erstausbil-
dung diene nicht vorwiegend der konkreten 
Berufsausbildung, sondern der umfassen-
deren Persönlichkeitsentwicklung. Damit 
gehören die Kosten einer Erstausbildung zu 
den Kosten der privaten Lebensführung und 
sind nicht als Werbungskosten abziehbar. 

Sonderausgaben können nur im Jahr ihres 
Entstehens abgesetzt werden und auch nur 
bis zu einem Höchstbetrag von 6.000 Euro im 
Jahr. Ein Verlustvortrag ist damit nicht mög-
lich. Wer während seiner Erstausbildung 
kein steuerpflichtiges Einkommen erzielt, 

kann seine Studienkosten also leider nicht 
absetzen.

Die Kosten einer Zweitausbildung zählen 
dagegen zu den Werbungskosten. Diese kön-
nen in voller Höhe von der Steuer abgesetzt 
oder als Verluste vorgetragen werden. Bei 
einem Zweitstudium lohnt sich damit selbst 
dann eine Steuererklärung, wenn nicht ein 
einziger Euro verdient wurde.

Urteilsbegründung des 
Bundesverfassungsgerichts:

„Die Erstausbildung oder das Erststu-
dium unmittelbar nach dem Schulab-
schluss vermittelt nicht nur Berufswis-
sen, sondern prägt die Person in einem 
umfassenderen Sinne, indem sie die 
Möglichkeit bietet, sich seinen Begabun-
gen und Fähigkeiten entsprechend zu 
entwickeln und allgemeine Kompetenzen 
zu erwerben, die nicht zwangsläufig für 
einen künftigen konkreten Beruf notwen-
dig sind. Sie weist eine besondere Nähe 
zur Persönlichkeitsentwicklung auf.“ 
Hier geht es zur Pressemitteilung des 
BVerfGE. 

Diese Studienkosten sind steu-
erlich absetzbar 

Alle Aufwendungen, die für ein Studium 
aufgebracht wurden, zählen zu den Son-
derausgaben (in der Erstausbildung) oder 
zu den Werbungskosten (in der Zweitausbil-
dung) und können bei Vorlage entsprechen-
der Nachweise von der Steuer abgesetzt 
oder als Verluste vorgetragen werden. 

Typische Studienkosten sind insbesondere:

•	 Semesterbeiträge und Studiengebühren 
•	 Prüfungs- und Zulassungsgebühren
•	 Ausgaben für Exkursionen
•	 Auslandssemester und Auslandsstudium
•	 Ausgaben im Rahmen eines Praktikums 
•	 Fachliteratur 
•	 Arbeitsmittel wie zum Beispiel Laptop, 

Drucker, Scanner oder Software 
•	 Sprachkurse und Sprachtests wie zum 

Beispiel TOEFL oder IELTS 
•	 Zinsen für einen Studienkredit 
•	 Drucken und Binden von Abschlussar-

beiten 
•	 Kosten für Fahrten zwischen Wohnung 

und Uni/Bibliothek 
•	 Selbst gezahlte Versicherungsbeiträge 
•	 Doppelte Haushaltsführung 
•	 Umzüge

Pauschalen nutzen

Für einige Kosten verlangt das Finanzamt 
keine Nachweise, sondern gewährt ganz ein-
fach Pauschalen. Selbst, wenn keine Rech-
nungen oder Quittungen über bestimmte 
Ausgaben mehr vorhanden sind, lohnt sich 
damit meist schon eine Steuererklärung. 

Die wichtigsten Pauschalen gibt es für: 

•	 Fahrten: Für Fahrten zwischen Woh-
nung und Universität gibt es mit der 
Entfernungspauschale 30 Cent für jeden 
vollen Kilometer – unabhängig vom Ver-
kehrsmittel. Pro Tag ist nur die einfache 
Wegstrecke absetzbar. Ab dem 21. Kilo-
meter steigt die Entfernungspauschale 
auf 38 Cent/km (2022). Auch bei doppelter 
Haushaltsführung kann die Entfernungs-
pauschale angesetzt werden.

•	 Verpflegung: Wer für Praktika oder Stu-
dienfahrten mindestens acht Stunden von 
seinem Wohnort und der Universität ab-
wesend ist, kann eine Pauschale von 14 
Euro für den Verpflegungsmehraufwand 
geltend machen. Bei über 24 Stunden 
Abwesenheit gibt es 28 Euro pro Tag. Das 
gilt für die ersten drei Monate. Bei Aus-
landssemestern unterscheidet sich die 
Höhe der Pauschale von Land zu Land.

•	 Umzüge: Für den Umzug in die Universi-
tätsstadt gibt es 886 Euro als Pauschale 
für sonstige Umzugskosten.

Steuererklärung speziell für 
Studierende und Absolventen

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Steuerer-
klärung zu erstellen: Ganz klassisch in Pa-
pierform mit den Steuerformularen der Fi-
nanzämter, mit Hilfe von Steuer-CD-ROMs, 
über das kostenfreie Online-Portal ELSTER 
oder über kommerzielle Anbieter von On-
line-Steuererklärungen. Der Nachteil für 
Studierende ist bei den genannten Alterna-
tiven zumeist, dass die Formulare bzw. die 
Steuersoftware fast ausschließlich für die 
Bedürfnisse von Arbeitnehmern konzipiert 
sind. Für Steuerlaien ist es damit schwierig, 
den Überblick zu behalten, wo welche Studi-
enkosten eingetragen werden müssen.

Ein Online-Anbieter, der sich explizit auf 
die besondere Situation von Studierenden 
bzw. Uni-Absolventen spezialisiert hat, ist 
die Plattform studentensteuererklärung.
de. In wenigen Schritten werden hier alle 
studientypischen Kostenpunkte abgefragt. 
Gängige Pauschalen sind bereits vorausge-
füllt oder werden automatisch berechnet. 
Nach jeder Eingabe zeigt ein Erstattungs-

rechner, wie hoch die Steuererstattung oder 
der Verlustvortrag voraussichtlich ausfällt. 
Soll die fertige Erklärung schließlich online 

ans Finanzamt gesendet werden, verlangt 
der Anbieter eine einmalige Gebühr von 
34,90 Euro. >wundertax

Typische Erstausbildungen sind: Typische Zweitausbildungen sind:

Bachelor-Studium (ohne vorherige 
abgeschlossene Berufsausbildung)

Master-Studium, 
Promotionsstudium

Berufsausbildung Zweites Bachelor-Studium 
(wenn das erste abgeschlossen wurde)

Erstes Staatsexamen Bachelor-Studium nach einer 
Berufsausbildung 

Neues Studium nach Wechsel des 
Studiengangs  (ohne Abschluss des 
alten Studiengangs)

Berufsausbildung nach einem Bachelor-
Studium, Zweite Berufsausbildung, 
Referendariat bei angehenden Lehrenden     
sowie Juristen

Für Abgabepflichtige endet die 
Frist immer am 31. Juli des Fol-
gejahres (ohne Steuerberatung).
Ausnahme: Für 2020 und 2021 
endet die Frist jeweils am 31. 
Oktober. Eine freiwillige Steu-
ererklärung kann bis zu vier 
Jahre rückwirkend eingereicht 
werden. Abgabefrist ist der 31. 
Dezember. 
Ein Verlustvortrag kann bis zu 
sieben Jahre rückwirkend ein-
gereicht werden, ebenfalls bis 
zum 31. Dezember.

Fristen

VOLLZEIT.
DUAL.
BERUFSBEGLEITEND. 

bachelorISM .de
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Allgemein können Studierende alle Neben-
jobs ausüben, die zu ihren Kompetenzen 
passen und sich mit dem Studium verein-
baren lassen. Oft wird sich dazu entschie-
den, nebenberuflich in Bereichen zu jobben, 
die beim späteren Berufseinstieg punkten. 
Besonders beliebt sind spezielle Werkstu-
dentenjobs, die dem Einstieg ins Berufsle-
ben nützen und einen direkten Bezug zum 
Studium haben – sie können echte Türöff-
ner sein. Ein Chemie-Studierender könnte 
beispielsweise einer Werkstudententätig-
keit im Labor nachgehen und ein Studie-
render im Bereich Kommunikation kann 
die Marketingabteilung eines Unterneh-
mens unterstützen. So kann Ihr Kind nicht 
nur Geld verdienen, sondern auch wert-
volle Praxiserfahrungen sammeln. Es gibt 
natürlich auch die Möglichkeit, einem Job 

nachzugehen, der pauschal nichts mit dem 
Studiengang zu tun hat. Viele Studierende 
entscheiden sich bewusst dazu, um Abstand 
vom Studium zu gewinnen und mal abschal-
ten zu können. „Klassische“ Nebenjobs, wie 
Kassieren im Einzelhandel, Aushelfen in 
Bäckereien, Nachhilfe geben oder Kellnern 
sind immer noch sehr beliebt.

Begehrter Arbeitgeber ist außerdem die 
Hochschule selbst. Wer eine Stelle als stu-
dentische Hilfskraft oder als Tutor einer Se-
minarreihe erhält, kann hinter die Kulissen 
des Hochschulbetriebs schauen und sich 
auch nebenberuflich mit Studieninhalten 
beschäftigen. Von Vorteil ist eine solche An-
stellung besonders dann, wenn Ihr Kind eine 
Karriere in der Wissenschaft plant. In dieser 
Umgebung lassen sich leicht Kontakte zu 
Lehrenden knüpfen. 

3 Tipps für den Balanceakt 
"Studium, Arbeit, Leben "

Es spricht nichts dagegen, sich während 
des Studiums etwas dazuzuverdienen. Al-
lerdings sollte der Nebenjob mit den Semi-
narzeiten und dem Lernpensum des Studi-
ums vereinbar sein. Gerade zu Beginn kann 
der Hochschulalltag eine große Umstellung 
sein, an die sich Ihr Kind vorerst gewöhnen 
muss. Dazu kommen neue Freunde und 
vielleicht ein eigener Haushalt. Es braucht 
Zeit, um herauszufinden, wie viel nebenbei 
wirklich zu schaffen ist. 

Tipp 1: Wenn finanziell möglich, kann es 
daher ratsam sein, ein Semester vergehen 
zu lassen, bevor eine Nebentätigkeit ange- 
strebt wird.

Finanzquelle Nebenjob
WIE STUDIS ARBEITEN UND STUDIEREN IDEAL ZUSAMMEN BRINGEN

Den einen zieht es hinter den Tresen, die andere als wissenschaftliche Hilfskraft an den Lehrstuhl. 

Fakt ist: 73 Prozent der deutschen Studierenden arbeiten nebenbei (Stand 2020). So finanzieren sie ihre Ausgaben – 

Miete, Essen, Kleidung – und können sich auch das ein oder andere Freizeitvergnügen erlauben. 

Welche Nebenjobs sich anbieten und was es zu beachten gibt, lesen Sie hier.

Um Studium und Job unter einen Hut zu 
bringen, stehen Ihrem Kind verschiedene 
Optionen offen. Tätigkeiten im Gastrono-
miebereich sind oft in den Abendstunden 
oder am Wochenende möglich, sodass es 
keine Überschneidungen mit Vorlesungen 
gibt. Ist das doch der Fall, so haben Vor-
gesetzte in der Regel Verständnis dafür. 
Diese arbeiten häufig mit Studierenden 
zusammen und wissen um die Umstände 
Bescheid. 

Tipp 2: Wenn Ihr Kind aufgrund von Prü-
fungsphasen oder Referaten eine Zeit lang 
aussetzen muss, bereitet das meist keine 
Probleme. Diese sollten jedoch rechtzeitig 
angekündigt werden.

Tipp 3: Sind Studium und Nebenjob zeit-
lich nicht miteinander vereinbar, kann ein 
Ferienjob während der vorlesungsfreien 
Zeit eine Alternative sein: Aushilfstätigkei-
ten in Industrieunternehmen oder Jobs als 
Promoter sind häufig zeitlich beschränkt. So 
kann in der vorlesungsfreien Zeit das Konto 
aufgefüllt werden. Immer beliebter wäh-
rend der Semesterferien werden auch Gast-
ronomie- und Hotelbetriebe im Ausland. 

Was es rechtlich zu beachten 
gibt: Versicherung, BAföG, 
Kindergeld

Minijobs zählen zu den beliebtesten Jobar-
ten bei Studierenden, da sie die Haushalts-
kasse aufbessern, ohne dass dafür Steu-
ern und Sozialabgaben anfallen. 

MINIJOBBER 
VERDIENEN MAXIMAL 

520 EURO – UND 
ZWAR STEUERFREI.

Das entspricht einer Einkommensgrenze 
von 6.240 Euro im Jahr. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob Ihr Kind in einem Monat mal 
350 Euro verdient und in dem anderen 550 
Euro. Entscheidend ist der durchschnitt-
liche Wert. Lohnsteuer muss für Minijobs 
nicht gezahlt werden, ebenso entfallen 
Zahlungen an Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung. Allerdings sollten 
Studierende mit BAföG-Anspruch genau 
rechnen: Derzeit dürfen BAföG-Empän-
ger 3.960 Euro im Jahr (330 Euro im Mo-

nat) dazuverdienen. Liegt das Einkommen 
über diesem Freibetrag, wird der Mehrver-
dienst mit dem BAföG-Satz verrechnet. Mit 
dem sogenannten Werkstudentenprivileg 
sind bei einer maximalen Arbeitszeit von 
20 Stunden wöchentlich auch solche Jobs 
für Studierende versicherungsfrei, bei 
denen mehr als 450 Euro im Monat ver-
dient wird. In diesen Fällen wird zwar die 
Lohnsteuer monatlich abgeführt, solan-
ge der Grundfreibetrag für das jährliche 
Einkommen von 10.347 Euro (Stand 2022) 
nicht überschritten wird, kann die gezahlte 
Lohnsteuer jedoch über die Steuererklä-
rung zurückverlangt werden.

Für Einkommen zwischen 520,01 und 
1.600 Euro gilt eine sogenannte Gleitzone. 
Diese Art der Beschäftigung wird auch als 
Midi-Job bezeichnet und meint eine Zwi-
schenform aus Minijob und einem komplett 
sozialversicherungspflichtigen Job. Statt 
des vollen Rentenversicherungsbeitrags 
wird hier nur ein Teil fällig. Von Beiträgen 
zur Arbeitslosen- und Pflegeversicherung 
ist Ihr Kind befreit. Voraussetzung dafür 
ist, dass es nicht mehr als 20 Stunden pro 
Woche arbeitet und die Uni vom Arbeits-
aufwand Vorrang hat. 

Auf das Kindergeld hat der Nebenjob im 
Bachelor- bzw. Erststudium keine Auswir-
kung. Wenn Ihr Kind direkt nach dem Ab-
itur ein Studium aufnimmt, haben Sie bis 
zum 25. Geburtstag Ihres Kindes Anspruch 
auf Kindergeld. Dieser kann nur entfallen, 
wenn Ihr Kind im Masterstudium – wenn 
dieses nicht zeitlich und inhaltlich auf den 
vorangegangenen Bachelorstudiengang 
abgestimmt ist und somit nicht zur ein-
heitlichen Erstausbildung zählt – mehr als 
20 Stunden pro Woche in einem Nebenjob 
arbeitet und damit nicht mehr vorrangig 
studiert. 

Sonderfall:
Kurzfristige Beschäftigung

Kurzfristig Beschäftigte unterstützen Un-
ternehmen für gewisse Zeiträume, die von 
vorne herein zeitlich begrenzt sind. Für 
Studierende, die kurzfristigen Beschäf-
tigungen nachgehen, greifen besondere 
Regeln. Der Vorteil liegt darin, dass kei-
ne Sozialversicherungsabgaben anfallen. 
Hierzu zählen beispielsweise Ferienjobs, 
Saisonarbeit in der Gastronomie, Promo-
tions- oder Inventurarbeiten. Die Einkom-
menshöhe spielt bei dieser Beschäfti-
gungsart keine Rolle. Solange man unter 
dem Freibetrag von jährlich 6.240 Euro 
bleibt, kann die einbehaltene Lohnsteuer 
zurückverlangt werden. 

Zu beachten ist, dass die Dauer von maxi-
mal 70 Arbeitstagen im Kalenderjahr nicht 
überschritten werden darf, selbst wenn 
innerhalb eines Jahres mehrere kurzfris-
tige Beschäftigungen ausgeübt werden. 
Allerdings kann neben einer kurzfristigen 
Beschäftigung ein Minijob ausgeübt wer-
den. Diese beiden Beschäftigungsverhält-
nisse werden nicht zusammengeführt. In 
diesem Fall erhält Ihr Kind jedoch weniger 
Geld aus der BAföG-Förderung, wenn der 
jährliche Freibetrag überschritten wird. 
Ob sich der Zusatzverdienst lohnt, sollten 
Sie mit Ihrem Kind genau prüfen und nach-
rechnen. < red.

Detaillierte Informationen zur BAföG-
Förderung finden Sie auf Seite 36-37.

Um eine kurzfristige Beschäf-
tigung handelt es sich, wenn 
folgende Voraussetzungen er-
füllt sind:

•	Die Beschäftigung ist auf 
maximal drei Monate/ 70 
Arbeitstage pro Kalender-
jahr angesetzt. 

•	Die Befristung ist klar in 
den Vereinbarungen  
geregelt.

•	Die Beschäftigung ist nicht 
auf Regelmäßigkeit oder 
Wiederholung ausgelegt.

Info

Die 6 beliebtesten Nebenjobs 
deutscher Studierender

•	Wissenschaftliche Hilfs-
kraft/Doktorand (31%)

•	Bürotätigkeit (28%)
•	Nachhilfeunterricht (13%)
•	Einzelhandel/Verkauf (12%)
•	Gastronomie (11%)
•	Kinderbetreuung (7%)
(Quelle: forsa Politik- und Sozialforschung GmbH,
 Mai 2020)

Info
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wundertax für Studierende

Die Plattform Studentensteuererklaerung.de
wurde 2015 von der Berliner wundertax GmbH 
entwickelt. Die wundertax GmbH ist damit das 
erste deutsche Unternehmen, das Studierenden 
und Hochschulabsolventen eine speziell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Online-Steuererklä-
rung ermöglicht. Die Betreiber halten wenig von 
unverständlichen und unübersichtlichen Steu-
erformularen. Ihr Ziel ist es, junge Menschen 
an die Themen Steuern und Steuererklärung 
heranzuführen und Unsicherheiten zu nehmen. 
Ein speziell für Studierende entwickeltes Steu-
er-Interview führt in wenigen Schritten durch die 
Steuererklärung. Viele Hilfen und Tipps stellen 
sicher, dass keine wichtigen Angaben vergessen 

werden und eine möglichst hohe Erstattung der 
Studienkosten erfolgt.

Am Ende kann die fertige Steuererklärung be-
quem per Mausklick ans Finanzamt gesendet 
werden. Studentensteuererklaerung.de wird von 
allen Finanzämtern in Deutschland anerkannt. 
Als Softwareunternehmen bietet wundertax kei-
ne individuelle Steuerberatung an, stellt aber 
über ein eigenes Blog viele hilfreiche Informati-
onen rund um die Themen Studium und Steuern 
zur Verfügung. Bei Problemen oder Fragen zur 
Nutzung des Steuer-Tools hilft der Kundensup-
port gerne weiter. wundertax betreibt noch eine 
Reihe weiterer zielgruppenspezifischer Platt-
formen. Darunter eigene Steuer-Tools für Aus-
zubildende, für Expats, für die Polizei und die 

Bundeswehr. Seit Mitte 2016 bietet wundertax 
darüber hinaus mit Steuererklaerung.de eine 
zentrale Plattform für alle Arbeitnehmenden in 
Deutschland an.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter 
wundertax.de

Bundesagentur für Arbeit (BA) 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erfüllt um-
fassende Dienstleistungsaufgaben für den Ar-
beits- und Ausbildungsmarkt. So stehen in der 
Berufsberatung der örtlichen Agentur für Arbeit 
ausgebildete Berater für alle Fragen rund um die 
Studien- und Berufswahl, das Studium, die Ausbil-
dung und den Arbeitsmarkt bereit.

Beratung durch die Agenturen für Arbeit vor 
Ort: Die Berufsberater für akademische Be-
rufe sind speziell für alle Themen rund 

um ein Studium qualifiziert. Gemeinsam mit ihnen 
können Sie passende Wege beleuchten, Chancen, 
aber auch Risiken besprechen oder tragfähige Al-
ternativen zu einem Studium erarbeiten.

Kontakt über: www.arbeitsagentur.de
(„Dienststellen vor Ort“) oder Terminvereinba-
rung über Tel.: 0800 4 5555 00 (kostenfrei). Im 
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für 
Arbeit erwartet Sie zudem ein vielfältiges Medi-
en- und Veranstaltungsangebot zu den Themen 

Studium, Ausbildung und Beruf, Ausland sowie 
Internet-Arbeitsplätze mit Zugang zu den On-
line-Angeboten der BA. Zusätzlich steht Ihnen ein 
PC zur professionellen Erstellung von Bewerbun-
gen zur Verfügung.

Weitere Informationen: www.abi.de oder 
www.arbeitsagentur.de – Bereich "Schule, 
Ausbildung und Studium"

ArbeiterKind.de

Die bundesweite gemeinnützige Organisation Ar-
beiterKind.de unterstützt alle, die als Erste in ih-
rer Familie studieren (möchten). 

ArbeiterKind.de bietet ein bedarfsorientiertes und 
flächendeckendes Netzwerk aus deutschland-
weit über 6.000 Ehrenamtlichen in über 75 lokalen 
Gruppen und begleitet Studieninteressierte auf 
dem Weg an die Hochschulen sowie Studierende 
im Studium und Absolventen beim Berufseinstieg. 

ArbeiterKind.de erhöht somit die Quote von 
Erstakademikern und verringert die Quote an 
Studienaussteigern.

Innovativ bei ArbeiterKind.de ist der peer-to-
peer-Ansatz, bei dem Ratsuchende auf Rat-
gebende treffen. Die Engagierten sind zum 
größten Teil selbst Studierende der ersten Ge-
neration und fungieren Schülernals Vorbild. 
Bei ArbeiterKind.de engagieren sich Studie-
rende, Promovierende, Berufstätige und auch 
Senioren. Sie ermutigen in (Schul-)Vorträgen, 
auf Bildungsmessen und den meist monatlich 
stattfindenden Treffen vor Ort durch das Teilen 
ihrer eigenen Bildungsgeschichte und informie-
ren zu allen Fragen rund um das Thema Studium, 
zum Beispiel: Wieso studieren? Was studieren? 
Wie finanzieren?

ArbeiterKind.de wurde – zunächst als Infoportal – 
2008 von Katja Urbatsch gegründet und wird unter 
anderem vom Bildungsministerium für Bildung 
und Forschung, verschiedenen Ministerien und 
Stiftungen sowie durch Spenden gefördert. Aktu-
ell werden die Ehrenamtlichen bundesweit durch 
zehn hauptamtlich-regionale Ansprechpartnern 
unterstützt.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter 
www.arbeiterkind.de

Kooperationspartner Quellen- und Bildnachweise

Quellennachweise

IAB/Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit
URL: www.statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/
Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitsmarkt-im-
Ueberblick/Arbeitsmarkt-im-Ueberblick-Nav.html

Bundesministerium für Bildung und 
Forschung

Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG, 
URL:  www.bafög.de

Bundesministerium für Bildung 
und Forschung
"Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studie-
renden in Deutschland 2016", 21. Sozialerhebung 
des Deutschen Studierendenwerks durchgeführt 
vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wis-
senschaftsforschung, Bonn/Berlin 2017, URL: 
www.bmbf.de/pub/21._Sozialerhebung_2016_
Hauptbericht.pdf

European University Association 
www.eua.be

Bildnachweise

© fotolia.com
© pexels.com, 
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